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Amtlicher Teil 

Der Bundesminister des Innern 

Z. Zentral abteilung (Nr. 3 und 12 der Vorl. VV zu § 44) sind zunächst die 
bisherigen Muster weiter zu verwenden. 

Hierzu weise ich darauf hin, daß nach Nr. 3.4 der 
Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 23 Zuwen­
dungen zur institutionellen Förderung erst dann ver­
anschlagt werden dürfen, wenn der Zuwendungsemp­
fänger einen Haushalts- oder Stellenplan vorgelegt 
hat. Der Plan muß alle zu erwartenden Einnahmen und 
voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie einen 
Ergänzung der vorläufigen Verwaltungsvorschriften 
zur BUO im Geschäftsbereich des BMI; 

hier: §§ 23, 26 und 44 BHO 
Bezug: RdErl. vom 4. 5. 1970 (GMBl. S. 302) 

- RdErl. d. BMI v. 14. 1. 1971 - Z I 5 - 007 120/1 -
Die vorläufigen Verwaltungsvorschriften für Zuwen­
dungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
sind ab 1. Januar 1971 anzuwenden und treten an die 
Stelle der Bundesrichtlinien 1953 zu § 64 a RHO. Die 
bisherigen Allgemeinen Bewilligungsbedingungen wer­
den durch die beiliegenden Allgemeinen Bewirtschaf­
tungsgrundsätze ersetzt, die ab sofort der Gewährung 
von Zuwendungen zugrunde zu legen sind. Für den 
schriftlichen Antrag und den Verwendungsnachweis 

Organisations- und Stellen plan enthalten. 
Das Verfahren im einzelnen ist in den inzwischen 

neugefaßten und bekanntgegebenen "Haushaltstechni­
schen Richtlinien" (HRB-Z) geregelt. 

Bei etwaigen Zweifels fragen bitte ich um Mitteilung. 

An die 
zum Geschäftsbereich des BMI 
gehörenden Dienststellen 
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Zuwendungen 
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Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn der Bund an der 
Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht 
im notwendigen Umfang befriedigt werden.kann. 

Zu § 23: 

1. Zum Begriff der Zuwendungen 

1.1. Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen, SdlUldendiensthilfen und andere 
nirnt rückzahlbare Leistungen sowie zweckgebundene Darlehen und andere bedingt oder unbedingt 
rückzahlbare Leistungen. Bedingt rückzahlbare Leistungen sind alle Zuwendungen, deren Rück­
zahlung in dem Zuwendungsbescheid an den Eintritt eines anderen als in Nr. 4.2 der Allgemeinen 
Bewirtschaftungsgrundsätze genannten künftigen ungewissen Ereignisses gebunden wird. Als 
zweckgebundener Zuschuß gilt auch die Zahlung auf Grund einer Verlustdeckungszusage. 

1.2. Keine Zuwendungen sind i.sbesondere 

1.2.1. Sachleistungen, 

1.2.2. Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch 
Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat, 

1.2.3. Ersatz von Aufwendungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr.1), 

1.2.4. Entgelte auf Grund von Verträgen, die den Preisvorschriften für öffentliche Aufträge unter­
liegen, 

1.2.5. satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen. 

2. Zuwendungsarten 

Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 

2.1. 'Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte 
Vorhaben (Projektförderung), 

2.2. Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aus­
gaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 

3. Grundsätze für die Veranschlagung 

3.1. Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn der Zuwendungszweck durch 
die Ubernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht werden 
kann. Ausgaben für nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, soweit der 
Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht werden kann. 

3.2. Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn es erforder­
lich ist, daß sich der BUnd gegenüber dem Zuwendungsempfänger rechtlich verpflichtet, in künftigen 
Haushaltsjahren Zuwendungen zu gewähren. 

3.3. Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zu Baumaßnahmen, größeren Be­
schaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind getrennt von den übrigen Zuwendungs­
mitteln zu veranschlagen, wenn die hierfür vorgesehenen Zuwendungen mehr als insgesamt 
300000 DM betragen. Der Bundesminister der Finanzen kann Ausnahmen hiervon zulassen. Werden 
Zuwendungen für Baumaßnahmen, größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben ein­
zeln veranschlagt, ist § 24 Abs. 4 zu beachten. 

3.4. Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen erst veranschlagt werden, wenn der Zuwen­
dungsempfänger einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan vorgelegt hat. Der Plan muß alle zu er­
wartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie einen Organisations- und 
Stellenplan enthalten. Eine Dbersicht über das Vermögen und die Schulden sowie über die voraus­
sichtlich einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre ist als Anlage beizufügen, soweit 
sich dies nicht schon aus den Bilanzen oder dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan ergibt. Kann der 
endgültige Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt werden, ist ein vorläufiger 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Veranschlagung zugrunde zu legen. Der zuständige Bundes­
minister kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe. der Finanzen von diesen Erfordernissen 
absehen, soweit sie für die Veranschlagung nicht erforderlich sind. 

3.4.1. Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan soll in der Form dem Bundeshaushaltsplan entsprechen 
und nach den für diesen geltenden Grunsätzen aufgestellt sein. 

3.4.2. Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gebucht, kann der Haus­
halts- oder Wirtschaftsplan dem jeweiligen Kontenplan entsprechen. Eine Dberleitungsrech­
nung auf Einnahmen und Ausgaben ist beizufügen, soweit sie für die Bemessung der Zuwen­
dung erforderlich ist. 
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3.5. Bei der Veranschlagung sind insbesondere die §§ 6, 7 und 17 Abs. 4 BHO sowie § 5 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Stubilität und des Wachstums der Wirtschaft zu beachten. 

3.6. Werden für denselben Zweck Ausgaben oder Verpflichtungs.ermächtigungen für Zuwendungen von 
mehreren Stellen des Bundes oder sowohl vom Bund als auch von Ländern veranschlagt, sollen 
die Zuwendungsgeber Einvernehmen über die für diese Veranschlagung geltenden Grundsätze. 
herbeiführen. 

§ 26 

Bundesbetriebe, Sondervermögen, Zuwendungsempfänger 

(1) Bundesbetriebe haben einen Vl1irtschaftsplan aufzustellen, wenn ein Wirtschaften nach Einnahmen 
und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig ist. Der Wirtschaftsplan oder eine Ubersicht über elen 
Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. Im 
Haushaltsplan sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu veranschlagen. Planstellen sind nach 
Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen. 

(2) Bei Sondervermögen sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen im Haushaltsplan zu veran­
schlagen. Uber die Einnahmen, Ausguben und Verpllichtungsermächligungen der Sondervermögen si.nd 
Ubersichten dem ]]clUshaltsplan als Anlagen beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. 

(3) Uber die Einnahmen und:Ausgaben von 

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die vom Bund ganz oder zum Teil zu unterhalten sind, und 

2. Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, die vom Bund Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aus­
gaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten, 

sind Ubersichten dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. Der 
Bundesminister ,der Finanzen kann Ausnahmen ·zulassen. 

Zu § 26: 

Zu Abs. 3 NI. 2 

Der Bundesminister der Finunzen bestimmt die Form der Ubersicht über den Haushall.s- oder Wirtschafts­
plan. 

§ 44 

Zuwendungen, Verwaltung von MiUeln oder Vermögensgegenständen 

(1) Zuwendungen d(ir'fen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden. D;1bei ist zu bestim­
men, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein 
Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, 
welche die Regelung des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Bundesrechnungshof (§ 91) 
betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof erlassen. 

(2) Sollen Bundeslllillel oder Vermögensgegenstände des Bundes von Stellen außerhalb der Bundes­
verwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

Zu § 44: 
Zu Abs. 1 - Zuwendungen -

1. Bewilligungsvoraussetzungen 

1.1. Zuwendungen sollen nur bewilligt wel:den, wenn· der Z,~eck durch die Ubernahme von Bürgschaf­
ten, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht werden kann. Nicht rückzahlbare 
Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt 
rückzahlbare Zuwendungen erreicht werden kann. 

1.2. Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsmüßige 
Geschäftsführung gesichert ist und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungs­
gemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen für Baumallnahmen und Beschaffungen muß der Empfänger 
auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsmäßige Verwendung und Unterhaltung 
der Anlagen bieten. 

1.3. Zuwendungen zur Projektförderung werden nur für solche VOl:haben bewilligt, die noch nicht 
begonnen worden sind. Der zuständige Bundesminister kann im Einzelfall und - im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister d~r Finanzen - fur einzelne Zuwendungsbereiche Ausnahmen zulassen. 

1.4. Bei der Bewilligung von Zuwendungen sind insbesondere die §§ 6, 7 und 35 Abs.2 BHO sowie 
§ 12 Abs.l des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft zu be­
achten. 

1.5: Sollen für denselben Zweck Zuwendungen ausnahmsweise von mehreren Stellen des Bundes oder 
sowohl vom Bund als auch von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt 
werden, haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilligung Einvernehmen herbeizuführen über 

Nr.6 
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1.5.1. die zu finanzierenden Maßnahmen, 

1.5.2. die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nr.2), 

1.5.3. die Bewirtschaftungsgrundsätze (Nr . .4.2.4 und Nr. 4.2.5). 
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Soweit es notwendig oder zweckmäßig ist und zeitliche Gründe nicht entgegenstehen, sollen die 
Zuwendungsgeber auch Einvernehmen erzielen insbesondere über 

1.5.4. den Wertausgleich (Nr. 5.5), 

1.5.5. die weitere Verwendung von Gegenständen, die für den Zuwendungszweck nicht mehr be­
nötigt werden, und die anteilmäßige Aufteilung von Veräußerungserlösen sowie die dinglichE:' 
Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung (N:r.6), 

1.5.6. die anteilmäßige Aufteilung möglicher Rückzahlungsbeträge (Nr.10), 

1.5.7. den Verwendungsnachweis und seine' Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltungen 
(Nr. 12 bis Nr. 14), 

1.5.8. die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen stuatIichen Verwaltung (Nr. 7J. 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

2.1. Vor Bewilligung der Zuwendung'ist zu prüfen, welche Finanzjerungsmt unter Berücksichtigung der 
Interessenlage des Bundes und des Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit am besten entspricht. Die Finanzierungsart für die Zuwendung ist bei der Bewilli­
gung festzulegen. 

2.2. Die Zuwendung wird unbeschadet der Nr. 2.3 zur, Teilfinan;>:ierung des. zu erfüllenden Zwecks be­
willigt, und zwar 

2.2.1. nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben 
(Anteilfinanzierung) ; die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrugzu be­
grenzen; 

oder 

2.2.2. zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungscmpfilnger die 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder. fremde Mittel zu decken verma9 
(Fehlbedarfsfinanzierung) ; die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu 
begrenzen; 

oder 

2.2.3. mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (Festbetragsfinunzie­
rung); dabei kann die Zuwendung gegebenenfalls auch in der Weise bewilligt werden, daß 
sie auf das Vielfache eines Betrags festgesetzt wird, der sich für' eine bestimmte Einheit 
ergibt. 

2.3. Eine Zuwendung darf zur Vollfinanzierung nur bewilligt werden, wenn der Zuwendtmgsempfilnger 
an der Erfüllung des Zwecks kein oder ein nur geringes wirtschaftliches Interesse hat, das gegen­
über dem Bundesinteresse nicht ins Gewicht fällt, oder wenn die Erfüllung des Zwecks in dem 
notwendigen Umfang nur beI Ubernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch den Bund 
möglich ist. Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen .. 

2.4. Liegt der zu fördernde Zwec.k auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich angemessen iln den 
zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 

2.5. Die Vorsteuerbeträge nach' § 15 des Umsatzsteuergesetzes gehören, soweit sie bei der Umsatzsteuer 
abgesetzt werden können, nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. 

3. Antragsveriahren 

3.1. Für die Bewilligung ein~r Zuwendung bedm:f es grundsätzlich eines schriftlichen Antrags. 

3.2. Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteiligung der Notwendigkeit und Angemessenheir 
der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten und in der benötigten Anzahl eingereicht werden. 
Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu belegen. 

3.3. Dem Antrag sind insbesondere beizufügen 

3.3.1. bei Projektförderung 

ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechn)lng der mit dem Zuwendungszweck zusammen­
hängenden Ausgaben mit einer Ubersicht übel! die beabsid).tigte Finanzierung); auf Anforde­
rung der Bewilligungsbehörde sind zusätzlich Ubersichten 'über das Vermögen und die Schul­
den sowie über die voraussichtlich einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre 
beizufügen, 

3.3.2. bei institutioneller Förderung 
ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan und gegebenenfalls eine Uberleitungsrechnung (Nr.3.4 
zu § 23). 
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3.4. Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. In dem Vermerk ist ferner der wesentliche 
Sachverhalt darzulegen,. soweit nicht auf einen früheren Vermerk oder auf die Begründung im 
Antrag Bezug genommen oder - bei Bewilligung - der Sachverhalt in den Zuwendungsbescheid 
aufgenommen werden kann. Außerdem soll in dem Vermerk insbesondere 

3.4.1. dargelegt werden, ob und mit welchem Ergebnis, auch in fachtechnischer Hinsicht, andere 
Dienststellen beteiligt worden sind oder noch zu beteiligen sind, 

3.4.2. der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben angegeben werdeJi, .auch unter Berücksichti­
gung der Nr. 2.5, 

3.4.3. die gewählte Finanzierungsart begründet werden, sofern sie nicht in ergänzenden Verwal­
tungsvorschriften für einzelne Zuwendungsbereiche festgelegt ist, 

3.4.4. dargelegt werden, daß die Gesamtfinanzierung gesichert ist, 

3.4.5. bei erstmaligen Zuwendungen dargelegt werden, welche finanziellen Folgen dem Bund üus 
der Förderung in künftigen Haushaltsjahren entstehen, 

3.4.6. bei Zuwendungsempfängern, die bereits institutionell gefördert werden, die Art und das 
Ergebnis der Bemühungen um einen Abbau der Zuwendungen angegeben werden. 

3.5. Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen Antrag bewilligt werden, so begründet die 
Bewilligungsbehörde die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung und fordert einen 
Finanzierungsplan oder einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan an. Nr.3.3 und Nr. 3.4 sind entspre­
chend anzuwenden. 

3.6. Beabsichtigte Zuwendungen sind der Zentralen Meldestelle im Bundesministerium der Finanzen 
mitzuteilen, soweit der Bundesminister der Finanzen nicht etwas anderes bestimmt hat. 

4. Bewilligung 

4.1. Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Der Bescheid muß den 
Hinweis enthalten, daß er erst wirksam wird, wenn sich der Zuwendungsempfänger mit seinem 
Inhalt schriftlic.h einverstanden . erklärt hat; dies gilt nicht, wenn der Zuwendungsempfänger sich 
bereits im Antragsverfahren mit den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen und gegebenenfalls 
mit besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen einverstanden erklärt hat und die Bewilligungsbehörde 
keine anderen Bedingungen und Auflagen festsetzt. . 

4.2. Der Zuwendungsbescheid muß insbesondere enthalten: 

4.2.1. die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers und, soweit geboten, seines verantwort­
lichen Vertreters, 

4.2.2. Art, Höhe und Zweck der Zuwendung sowie die Finanzierungsart (NI. 2) und den Umfang 
der zuwemdungsfähige'n Ausgaben, 

4.2.3. den Bewilligungszeitraum, 

4.2.4. Bedingungen und Auflagen für die Verwendung der Zuwendung sowie für den Nachweis und 
die Prüfung der Verwendung; hierbei sind die Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze 
(Nr.5.1) in den Zuwendungsbescheid als dessen Bestandteil aufzunehmen, es sei denn, daß 
bei institutioneller Förderung diese Grundsätze durch den Zuwendungsempfänger im Einver­

:nehmen mit der Bewilligungsbehörde und dem Bundesminister der Finanzen verbindlich fest­
gelegt sind, 

4.2.5. etwaige besondere Bewirtschaftungsgrundsätze (Nr. 5.2), 

4.2.6. Bestimmungen, ob und Inwieweit der Finanzierungsplall oder der Huushalts- odel: Wir.t­
schaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan verbindlich ist (Nr. 4.3), 

4.2.7. bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen des Bundes die ausdrückliche Benen­
nung der Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist (Nr. 12.2). 

4.3. Für den Finanzierungsplan und den Haushalts- oder Wirtschaftsplan gilt folgendes: 

4.3.1. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses für verbindlich zu erklären. 
Darüber hinaus sind die Einzelansätze mit folgender Maßgabe für verbindlich zu erklären, 
soweit nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt oder zugelassen wird: 

4.3.1.1. Die Einzelansätze dürfen aus zwingenden Gründen um bis 10 v. H. überschritten wer­
den, soweit die Uberschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen EinzeI­
ansätzen ausgeglichen werden kann. 

4.3.1.2. Beruht die Uberschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder 
Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des 
Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans . auch weitergehende Abweichungen zu~ 
lässig. 

Für anteilige Verwaltungsausgaben ist zusätzlich zu beachten, daß Einzelansätze oder Grup­
pen von Einzelansätzen sowie einzelne Stellen oder Gruppen einzelner Stellen nur bei Vor­
liegen eines unabweisbaren Bedürfnisses von der Verbindlichkeit ausgenommen werden dür­
fen. 

Nr.6 
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4.3.2. Der Haushalts- oder WirtsChaftsplan ist grundsätzliCh auCh hinsichtliCh der Einzelansätze'und 
Stellen für verbindlich zu erklären. Einzelansätze können entsprechend den Regeln der 
Bundeshaushaltsordnung tür deckungsfähig oder übertragbar erklärt werden. Bei Vorliegen 
besonderer Umstände können Einzelansätze oder Gruppen von Einzelansätzen sowie einzelne 
Stellen oder Gruppen einzelner Stellen von der Verbindlichkeit ausgenommen werden. Der 
Bestand des Zuwendungsempfängers und seine Funktionsfähigkeit dürfen hierbei nicht ge­
fährdet werden. 

4.3.3. Anträgen des Zuwendungsempfängers auf Zustimmung zur Bildung von Rücklagen oder 
Rückstellungen darf nur zugestimmt werden, wenn der Bundesminister der Finanzen und 
gegebenenfalls die anderen Zuwendungsgeber eingewilligt haben. 

4.3.4. Bei der Zustimmung zu Anträgen des Zuwendungsempfängers zur Bildung von Ausgabe­
resten ist zugleich über die Deckung der Reste zu entscheiden. Die Zustimmung bedarf der 
Einwilligung des Bundesministers der Finanzen und gegebenenfalls der anderen Zuwendungs­
geber, es sei denn, daß die Reste durch Einsparungen bei den Ausgaben für den Zuwen­
dungsempfänger gedeckt werden können. 

4.4. In Ausnahmefällen können Zuwendungen durch Vertrag mit dem Vorbehalt zugesichert werden, 
daß die. Höhe d€r Zuwendung gemäß den im Bundeshaushaltsplan zur Verfügung stehenden Mitteln 
durch Zuwendungsbescheid festgesetzt wird. Ein Ausnahmefall ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn sich der Bund auf Dauer rechtlidJ. zur Gewährung von Zuwendungen verpflichten muß, weil 
er eine Einrichtung außerhalb seiner Verwaltung voll finanziert mÜ dem Ziel, daß diese Einrich­
tung unmittelbare Bundesaufgaben wahrnimmt, für die anderenfalls eine Bundesbehörde errichtet 
werden müßte. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann von dem Vorbehalt des Satzes 1 
mit Einwilligung des 'Bundesministers der Finanzen abgesehen werden. Verträge nach den Sätzen 1 
bis 3 müssen befristet sein und Kündigungsmöglichkeiten vorsehen. Nr. 4.2 und NI. 4.3 sind ent­
sprechend anzuwenden. 

4.5. Sollen für denselben Zweck ausnahmsweise Zuwendungen von mehreren Stellen des Bundes be­
.willigt werden und hat eine der Stellen bereits einen Zuwendungsbescheid erteilt, so ist eine 
Abschrift zu dem Antrag zu nehmen. Ist die Zuwendung der anderen Stelle noch nicht bewilligt, 
kann die bei der ersten Stelle beantragte Zuwendung unter der Bedingung bewilligt werden, daß 
die andere Zuwendung in beantragter Höhe bewilligt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn Zuwendungen sowohl beim Bund als auch bei anderen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts beantragt sind. 

4.6. Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Vertrags ist mit einer Zweitschrift des Antrags 
dem Bundesrechnungshof zu übersenden, soweit er nicht allgemein oder für bestimmte Einzelfälle 
darauf verzichtet. 

4.7. Bei mehrfachen oder sich wiederholenden Zuwendungen an eine juristische Person kann in dem 
neuen ZuwendungsbesdJ.eid auf den ftiiheren verwiesen werden, soweit dieselben Bewirtschaf­
tungsgrundsätze auch für die neue Zuwendung gelten sollen. 

5. Bewirtsch.aftungsgrundsätze für den Zuwendungsempfänger 

5.1. Die Verwendung der Zuwendung sowie der Nacb:wEds und die Prüfung der Verwendung richten 
sich nach den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen (Anlage). 

5.2. Je nach Art, Zweck und Höhe der Zuwendung sind durch besondere Bewirtschaftungsgrundsätze 
weitere Bedingungen oder Auflagen festzusetzen. Nach Lage des einzelnen Falles ist abgesehen 
von Nr.5.3 bis Nr. 5.5 insbesondere folgendes zu regeln: 

5.2.1. die Leistungen, mit denen der Empfänger und Dritte sich an den Ausgaben beteiligen, mög­
lichst in einem Gesamtfinanzierungsplan, 

5.2.2. der Vorbehalt dinglicher Rechte an Gegenständen, die zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwen­
dungen erworben werden (Nr. 6.2), 

5.2.3. bei bedingt oder unbedingt rütkzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und Verzinsung 
sowie die Sicherung des Rückzahlungsanspruchs, 

5.2.4. bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentlichungen die Lieferung einer angemes­
senen Zahl von Freistücken, 

5.2.5. die Einräumung von Benutzungsrechten an SdlUtzrechten, die Ubertragung von Schutzrechten 
auf den Bund oder seine angemessene Beteiligung an den Erträgen aus diesen Rechten, 

5.2.6. bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten die Nutzbar-
machung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, z. B. durch Veröffentlichung, 

5.2.1. die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen, 

5.2.8. Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises, 

5.2.9. bei Zuwendungen an Unternehmen, bei denen der Bund Rechte nach § 53 HGrG oder § 61 BHO 
hat, die Prüfung auch der zweckentsprechenden sowie der wirtschaftlichen und sparsamen 
Verwendung der Zuwendungen durch einen sachverständigen Prüfer, z. B. Wirtschaftsprüfer, 
und die Vorlage des Berichts über diese Prüfung, 

5.2.10. die entsprechende Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften des. Bundes. 
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5.3. Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben geleistet w'erden, so darf der Zuwendungs­
empfänger seine Beschaftigten finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Bundesbedienstete. 
Dasselbe gilt,. soweit sächliche. Verwaltungsausgaben aus der Zuwendung geleistet werden dürfen. 
Der zuständige Bundesminister kann mit Einwilligung des Bundesministers der Finanzen bei der 
Bewilligung Ausnahmen zulassen. 

5.4. In besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen ist festzulegen, ob und gegebenenfalls welche Risiken 
für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen zu versichern sind und in. welchem Umfang Ver­
sicherungsprämien aus der Zuwendung gezahlt werden dürfen. Dabei ist der Grundsatz der Selbst­
deckung, soweit er in der Bundesverwaltung gilt, zu beachten. 

5.5. Für Gegenstände, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen des Bundes 
beschafft (erworben oder hergestellt) worden sind, hat der Zuwendungsempfänger einen Wertaus­
gleich zu leisten, wenn die Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck ver­
wendet werden oder wenn über sie verfügt wird oder wenn die Voraussetzungen wegfallen, unter 
denen die Zuwendung gewährt worden ist. Die'Höhe des Wertausgleichs richtet sich nach dem Teil 
des Verkehrswertes, der sich aus dem Verhältnis der ursprünglichen Zuwendung zu den Gesamt­
ausgaben für den zu Lasten der Zuwendung beschafften Gegenstand ergibt. Der Ausgleichsanspruch 
ist zu verzinsen und nach Lage des einzelnen Falles zu sichern. Die Verzinsung beginnt mit dem 
Tage, an dem die Gegenstände nicht mehr für den Zuwendungszweck verwendet werden oder an 
dem über sie verfügt wird oder an dem die Voraussetzungen wegfallen, unter denen die Zuwen­
dung gewährt worden ist. Der zuständige Bundesminister kann mit Einwilligung des Bundesmini­
sters der Finanzen eine angemessene Ermäßigung des Ausgleichsanspruchs zulassen. Beträgt der 
Anteil des Bundes weniger als 50 v. H. der Ausgaben für den Zuwendungszweck: kann unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles von einem Wertausgleich abgesehen werden; dies 
gilt nicht, wenn der Ausgleichsanspruch 10000 DM übersteigt. Das Nähere über den Wertausgleich 
ist in besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen zu regeln. 

5.6. Soll einem institutionell geförderten Zuwendungsempfänger zusätzlich eine Zuwendung zur Pro­
jektförderung bewilligt werden, so sind in der Regel nur die Bewirtschaftungsgrundsätze für die 
institutionelle Förderung anzuwenden. Dies gilt auch, wenn solche Zuwendungen von verschiedenen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt werden sollen. 

5.7. Die Bewilligungsbehörde hat auf die Einhaltung der Bewirtschaftungsgrundsätze durch den Zuwen­
dungsempfänger hinzu wirken. 

6. Eigentums- und Verfügungsrechte an aus Zuwendungen besdlafften Gegenständen 

6.1. An beweglichen Sachen, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen .des 
Bundes beschafft werden, erwirbt der Zuwendungsempfänger Eigentum, sofern er nach der Zweck­
bestimmung Letztbegünstigter ist. Der Zuwendungsempfänger ist zu verpflichten, nur mit Einwilli­
gung der Bewilligungsbehörde über die Sachen zu verfügen und auf Verlangen der Bewilligungs­
behörde für den Zuwendungszweck nicht mehr benötigte Sachen dem Bund oper einem Dritten zu 
übereignen. Im ralle der Veräußerung kann die Bewilligungsbehörde ihre Einwilligung mit Auflagen 
verbinden. Sie kann ihre Einwilligung insbesondere davon abhängig machen, daß bei der Veräuße­
rung ein bestimmter Mindesterlös erzielt wird. Der Zuwendungsempfänger hat den anteiligen Netto­
erlös an den Bund abzuführen. 

6.2. Werden sonstige Gegenstände (Grundstücke und Rechte) ganz oder teilweise zu Lasten nicht rück­
zahlbarer Zuwendungen des Bundes beschafft, soll der Bund die zweckentsprechende Verwendung 
der Gegenstände dinglich sichern, sofern sie nicht aus anderen Gründen gewährleistet ist. 

6.3. Der Zuwendungsempfänger ist bei der Bewilligung zu verpflichten, zu Lasten von Zuwendungen 
beschaffte Gegenstände nach Nr.6.3 de, Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze zu inventarisieren, 
sorgfältig zu behandeln und für den Zuwendungszwedc zu verwenden. 

7. Zuwendungen für Baurnaßnahmen 

7.1. Bei Zuwendungen für Baurnaßnahmen ist die fachlich zuständige technische staatlidIe Verwaltung 
zu beteiligen; das Nähere regelt der Bundesminister der Finanzen. Von einer Beteiligung darf 
abgesehen werden, wenn die für eine Baumaßnahme vorgesehene Zuwendung von Bund und Län­
dern 150000 DM nicht übersteigt. Darüber hinaus können mit Einwilligung des Bundesministers der 
Finanzen weitere Ausnahmen von Satz 1 zugelassen werden, insbesondere für Wiederholungsbauten. 

7.2 Soweit Regelungen nach Nr.1.1 den Verwendungsnachweis betreffen, ist auch das Einvernehmen mit 
dem Bundesrechnungshof herzustellen. 

8. Auszahlung der Zuwendungen 

8.1. Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie für fällige Zah­
lungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. Im übrigen dürfen Zuwendungen .aus­
gezahlt werden 

8.1.1. bei Anteilfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

8.1.2. bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwen­
dungsempfängers verbraucht sind, 

Nr.6 
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8.1.3. bei Festbetragsfinanzierung unter den Voraussetzungen der Nr.8.1.2, soweit nicht besondere 
Umstände eine andere Regelung erfordern. 

Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Bundesministers der Finanzen. 

8.2. Bei institutioneller Förderung dürfen Auszahlungen in der Regel jeweils nur für den Zeitraum 
bemessen werden, für den in der Bundesverwaltung Betriebsmittel zugewiesen sind. 

8.3. Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben soHen nur Teilbeträge ausgezahlt und die Auszahlung 
in der Regel davon abhängig gemacht werden, daß die Verwendung der bereits gezahlten Teilbeträge 
in summarischer Form nachgewiesen wird (Zwischennachweis). Im übrigen gilt Nr. 8.2. 

8.4. In geeigneten Fällen kann der Zuwendungsempfänger ermächtigt werden, die ihm bewilligte Zuwen­
dung nach Bedarf bei der zuständigen Kasse abzurufen (Abrufverfahren) ; das Nähere regelt .der 
Bundesminister der Finanzen. 

9. Eingehen finanzieller Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers 

Die Bewilligungsbehörde darf Anträgen des Zuwendungsempfängers auf Zustimmung zum Eingehen von 
finanziellen Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuwendung und damit zu einer: überplanmäßigen 
Ausgabe des Bundes im laufenden Haushaltsjahr führen können, nur mit Einwilligung des Bundes­
ministers der .Finanzen ·stattgeben. EntsprePlendes gilt für Maßnahmen des Zuwendungsempfängers, die 
zu zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen in künftigen Haushaltsjahren und damit zu einer überplan­
mäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung des Bundes (§ 38) führen können. 

10. Widerruf der Bewilligung, Rückzahlung der Zuwendung 

10.1. Die Bewilligungsbehörde hat die Bewilligung zu widerrufen und die Zuwendung unverzüglich 
zurückzufordern, wenn der Zuwendungsempfänger die Zuwendung ZU Unrecht, insbesondere durch 
unzutreffende Angaben, erI"ngt hat, es sei denn, daß er den Grund nicht zu vertreten hat. 

10.2. Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung unverzüglich zurückzufordern, 

10.2.1. soweit sie nicht ihTem Zweck· entsprechend oder soweit sie unwirtschaftlich verwendet 
worden ist; eine nicht ihrem Zweck entsprechende Verwendung liegt auch vor, soweit die 
Zuwendung nicht alsbald nach dem Eingang für fällige Zahlungen verwendet wird, 

10.2.2. soweit sie der Zuwendungsempfanger zuviel erhalten hat, weil nach der Bewilligung die in 
dem Finanzierungsplan oder in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan veranschlagten Gesamt­
ausgaben für den Zuwendungszweck sich ermäßigt haben, Deckungsmittel sich erhöht haben 
oder neue Deckungsmittel hinzugetreten sind, 

10.2.3. soweit sie bis zum Ende des Bewilligungszeitraums oder bis zum Abschluß der Maßnahme 
nicht mehr benötigt wird. Dem Zuwendungsempfänger können nicht verbrauchte Beträge in 
Höhe des notwendigen Bedarfs belassen werden . 

10.2.3.1. unter Anrechnung auf die folgende Zuwendung, wenn eine weitere Zahlung für 
denselben Zweck vorgesehen ist, 

10.2.3.2. bis zum Ablauf von zwei Monaten, wenn eine weitere Zuwendung für denselben 
Zweck nicht vorgesehen ist und der Zuwendungsempfänger Verpflichtunqen einge­
gangen ist, die aus unvorhergesehenen Gründen nicht rechtzeitig erfüllt werden 
können. 

10.3. Die Bewilligungsbehörde hat zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Bewilligung zU widerrufen 
und die Höhe der Zuwendung neu festzusetzen ist, bereits ausgezahlte Beträge zurückzufordern 
sind. oder ihre weitere Verwendung zu untersagen oder die Auszahlung weiterer Beträge zu sper­
ren ist, wenn 

10.3.1. der Zuwendungsempfänger den Zwischen- oder Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß 
geführt hat oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

10.3.2. sonstige wesentliche Bewirtschaftuhgsgrundsätze nicht eingehalten werden, 

10.3.3. wichtige Voraussetzungen für die Zuwendung sich geändert haben. 

10.4. Soweit in den Fällen der Nr. 10.1 und Nr.l0.2 eine Zuwendung' bereits verwendet worden ist, ist 
gleichfalls ein- Rückzahlungsanspruch in voller Höhe geltend zU machen. Der zuständige Bundes­
minister kann mit Einwilligung des Bundesministers der Finanzen eine angemessene Ermäßigung 
des. Rückzahlungsanspruchs zulassen, In den Fällen der Nr. 10.1 .bis Nr. 10.3 sind auch die nach 
Nr.4 der AIIg~meinen Bewirtschaftungsgrundsätze geschuldeten Zinsen zu verlangen. 

11. Uberwachung der Verwendung 

11.1. Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen. Wer Ausgaben für Zuwen­
dungen bewirtschaftet, hat für jedes 'Haushaltsjahr einen besonderen nach Titeln oder Titelgruppen' 
gegliedeiten Nachweis zu führen über 

11.1.1. Empfänger, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung, 

11.1.2. die zur Zahlung angewiesenen oder vom Zuwendungsempfänger abgerufenen Beträge sowie 
die eingegangenen Verpflichtungen, 
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11.1.3. den vorgeschriebenen Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnachweises, dessen Ein­

gang, den Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung und die Abgabe an die rechnung­
legende Stelle. 

Mit Einwilligung des Bundesrechnungshofes kann ein vereinfachter Nachweis geführt werden. 

11.2. Dem Bundesrechnungshof ist auf besondere Anforderung der Inhalt des Nachweises nach Nr. 11.1 
mitzuteilen. 

12. NaChweis der Verwendung 

12.1. Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis 'und ge­
gebenenfalls die Zwischennachweise über die Zuwendungen entsprechend den Bewirtschaftungs­
grundsätzen zu verlangen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis mit Belegen; soweit nach Nr. 9.4.4 der Allgemeinen Bewirtschaftungs­
grundsätze nicht auf die Vorlage der Belege verzichtet wird. 

12;2. Werden für denselben Zweck ausnahmsweise von mehreren Stellen des Bundes Zuwendungen 
bewilligt, ist dem Zuwendungsempfänger nach einer entsprechenden Vereinbarung der beteiligten 
Stellen aufzuerlegen, den Verwendungsnachweis und gegebenenfalls die Zwischennachweise gegen­
,über der Stelle des Bundes zu erbringen, die im Zuwendungsbescheid benannt ist. Diese Stelle 
unterrichtet den Bundesrechnungshof über die getroffene Vereinbarung. 

12.3. Werden für denselben Zweck Zuwendungen sowohl vom Bund als auch von Ländern bewilligt, 
sollen nach näherer Vereinbarung mit den Ländern der Verwendungsnachweis und gegebenenfalls 
die Zwischennachweise nur gegenüber einer Gebietskörperschaft erbracht werden, Im allgemeinen 
wird die Gebietskörperschaft in Betracht kommen, welche die größte Zuwendung bewilligt hat oder 
deren Bewilligungsbehörde dem Sitz des Zuwendungsempfängers am nächsten liegt. Die Bewilli­
gungsbehörde hat den Bundesrechnungshof vom ,Abschluß einer solchen Vereinbarung zu unter­
richten. Beträgt die Zuwendung des Bundes mehr als 100000 DM, ist der Bundesrechnungshof vor 
dem A.bschluß der' Vereinbarung zu' hören. 

13. Vereinfachter Verwendungsnachweis 

13.1. Bei Förderung von Projekten von Gebietskörperschaften ist zuzulassen, daß der zahlenmäßige 
Nachweis nach den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen in vereinfachter Form (vereinfachter 
Verwendungsnachweis) vorgelegt wird. Der Nachweis der Einzelzahlungen wird durch die Bücher 
und Belege geführt; die Belege' sind nur bei Bedarf anzufordern. Die Ubereinstimmung mit den 
Büchern 1st zu bescheinigen. Unterhält, der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrich­
tung, ist die Bescheinigung 'Y0n, diese~ zu erteilen; dies gilt nicht bei Zuwendungen an ein Land. 

13.2. Bei Förderung von Projekt~n der anderen, als in Nr .. 13,1 ge'uannten juristischen Person'en des 
öffentlichen Rechts und der Unternehmen, bei denen der Bund Rechte nach § 53 HGrG oder 
§ 67 BHO hat, und bei institutioneller Förderung allgemein kann ein vereinfachter Verwendungs­
nachweis zugelassen werden, sofern der Zuwendungsempfänger seine Bücher' und Belege nach 
den Regeln 'der kaufmännisChen doppelten BuChführung oder in sinngemäßer Anwendung der für 
den Bund, ein Land oder seine Gemeinden geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften führt und 
sofern' bei den Unternehmen die zweckentspreChende 'sowie wirtschaftliche und sparsame Ver­
wendung der Zuwendungen durch einen saChverständigen Prüfer, z. B. Wirtschaftsprüfer, geprüft 
wird und dessen Bericht hierüber dem vereinfachten Verwendungsnachweis beigefügt wird. 
Nr. 13.1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Ein vereinfachter Verwendungsnachweis kann darüber hinaus 
für einzelne Zuwendungsbereiche, für Vorhaben im Ausland oder für einzelne Zuwendungs­
empfänger durCh besondere BewirtsChaftungsgrundsätze zugelassen 'werden. 

13.3. Bei institutioneller Forderung ist der vereinfachte VerwendungsnaChweis durch die Vorlage einer 
Jahresrechnungoder eines Jahresabschlusses und gegebenenfalls des Berichts im Sinne der 
Nr. 13.2 zu erbringen. Die Jahresrechnung muß alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen 
Haushaltsjahres mindestens in summarisCher, Gliederung wie der Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
enthalten sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 
ausweisen. Wird der Jahresabschluß,nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung 
erstellt, so ist die ,Gewinn- und VerlustreChnung durch eine Uberleitungsrechnung auf Einnahmen 
und Ausgaben zu ergänzen (Nr. 3.3,2), soweit dies für den NaChweis der Verwendung erforderlich 
ist. 

13.4. Bei Projektförderung muß'der vereinfaChte'Verwendungsnachweis alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) 
und Ausgaben zumindest in summarisCher Gliederung enthalten. Für Baumaßnahmen gelten die 
auf Grund von Nr.1 getroffenen näheren Regelungen. 

14. Prlifung des Verwendungsnamweises 

14.1. Die BewiIligungsbehörde, die 'nach Nr. 12.2 oder Nr.12.3 zuständige oder sonst beauftragte Stelle 
hat unverzügliCh nach Eingang des ZwisChen- oder VerwendungsnaChweises zu prüfen, ob 

14.1.1. der Zwischen- oder 'Verwendungsnachweis den Anforderungen der BewirtsChaftungsgrund­
sätze entspriCht, 

Nr.6 



Nr.6 GMBl.1971 seite~H 

14.1.2. die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungsnachweis und nach den 
beigefügten Belegen zweckentsprechend verwendet worden ist, 

14.1.3. der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist. 

Gegebenenfalls sind Ergänzungen oder Erläuterungen zu verlangen und örtliche Erhebungen 
durdlzuführen. Vorgelegte Belege sind nach Einsichtnahme mit einern Prüfungsvermerk zu ver­
sehen und an den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. Bei Zuwendungen über die Rechnung 
eines Landes· an Dritte prüft die zuständige Stelle des Landes, soweit nicht etwas anderes ver­
einbart ist. 

14.2. Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einern Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzu­
legen. 

14.3. Die prüfende Stelle übersendet den nadl Nr. 12.2, Nr. 12.3 und NT. 14.1 letzter Satz beteiligten 
Stellen eine Ausfertigung des Sachberichts und des Prüfungsvermerks. 

14.4. Je eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer Ausfertigung des Zwischen- oder Ver­
wendungsnadlweises zu de.n Bewilligungsakten zu nehmen und der redlnunglegenden Stelle mit 
den zur Einordnung in die Belegsammlung erforderlichen Angaben zu übersenden. Die rechnung­
legende Stelle h~t die ihr übersandten Prüfungsvermerke und die Zwischen- und Verwendungs­
nadlweise zu den entsprechenden Kassenbelegen zu nehmen und zusammen mit der Rechnung 
vorzulegen. Eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks soll ferner dem Zuwendungsempfänger über­
sandt werden. 

14.5. Im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof kann davon abgesehen werden, die Prüfungsver­
merke sowie die Zwisdlen- und Verwendungsnachweise nach Nr. 14.4 zu den Kassenbelegen zu 
nehmen. 

14.6. Die Prüfung durch den Bundesredlnungshof regelt sidl nadl § 91. 

15. Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger 

Ist vorgesehen, daß der Zuwendungsempfänger die Zuwendung zur Erfüllung des Zuwendungszweck.s 
an Dritte als weitere Zuwendungsempfänger weiterleiten darf, so ist bei der Bewilligung festzulegen, 
unter weldlen Bedingungen der Zuwendungsempfänger die Beträge weiterleiten darf und wie die 
zweckentsprechende Verwendung ihm gegenüber nachzuweisen ist. Hierbei ist sicherzustellen, daß die 
Bewirtschaftungsgrundsätze auch für die Weitergabe an Dritte beadltet werden. Hat der Zuwendungs­
empfänger nadl der Zweckbestimmung eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes an einen Dritten 
weiterzugeben, erwirbt der Dritte an beweglichen Sachen Eigentum, die aus der Zuwendung beschafft 
werden. Der Zuwendungsempfänger ist bei 'der Bewilligung zu verpflichten, dafür zu sorgen, daß der 
Dritte die der Nr. 6.1 Satz 2 bis 5 und Nr. 6.3 entsprechen?en Verpflichtungen gegenüber dem Bund 
übernimmt. 

16. Fälle von geringerer finanzieller Bedeutung 

Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendun­
gen für ein einzelnes Vorhaben oder für ein Haushaltsjahr weniger als 10000 DM, können bei der 
Anwendung der Nr. 1 bis Nr. 15 Erleichterungen zugelassen werden. Ein der Sadllage angemessener 
Verwendungsnachweis ist jedoch unerläßlich. 

17. Zuwendungen an Gebietskörperschaften 

(Hier werden Verwaitungsvorsdlriften für Zuwendungen an Gebietskörperschaften eingefügt. Bis zum 
Erlaß dieser Verwaltungsvorsdlriften bleibt es bei den bisherigen Regelungen.) 

18. Grundsätzlidle Zweifelsfragen, nähere Regelungen 

18.1. Zweifelsfragen von grundsätzlidler Natur sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, 
die sich bei der Anwendung der Nr. 1 bis Nr.17 ergeben, sind im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister der Finanzen zu klären. 

18.2. Für einzelne Zuwendungsbereidle kann der zustähdige Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister ' der Finanzen ergänzende oder abweidlende allgemeine Verwaltungsvorschriften 
zu Nr. 1 bis Nr. 16 erlassen. Entspredlendes gilt für Ergänzungen und Änderungen der Allgemeinen 
Bewirtsdlaftungsgrundsätze durch besondere Bewirtschaftungsgrundsätze. 

18.3. Soweit Regelungen nach Nr. 18.1 und Nr. 18.2 den Verwendungsnachweis betreffen, ist audl das 
Einvernehmen mit dem Bundesredlnungshof herzustellen. § 103 ist zu beachten. 
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Anlage zu den Vor!. VV zu § 44 BHO 

Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen des Bundes 
sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 

(Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze - ABewGr) 

INHAL T 

Nr.1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr.2 Nachträgliche Änderung der Ausgaben oder der Finanzierung 

Nr.3 Eingehen finanzieller Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers 

Nr. 4 Widerruf der Bewilligung, Rückzahlung der Zuwendung 

Nr.5 Vergabe von Aufträgen, Baumaßnahmen 

Nr.6 Eigentums- und Verfügungsrechte an aus Zuwendungen beschafften Gegenständen 

Nr.7 Wertausgleich 

Nr.8 Buchführung, Belege 

Nr.9 Nachweis der Verwendung 

Nr.10 Prüfung der Verwendung 

Nr. 11 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr.12 Sonderregelungen für Zuwendungen an Gebietskörperschaften 

Nr.6 
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1. ARforderung und Verwendung der Zuwendullg 

1.1. Die Zuwendung wird zur Erfüllung eines Zwecks bewilligt, der im Zuwendungsbescheid näher 
bestimmt ist. 

1.2. Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 

1.2.1. Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abge­
grenzte Vorhaben (Projektförderung), 

1.2.2. Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der 
Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 

1.3. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet werden. 

1.3.1. Bei Projektförderung dienen alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen 
(Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) des Zuwendungsempfängers 
als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben. Der 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Darüber hinaus sind 
die Einzelansätze mit folgender Maßgabe verbindlich, soweit nicht die Bew.illigungsbehörde 
etwas anderes bestimmt oder zugelassen hat: 

1.3.1.1. Die Einzelansätze dürfen aus zwingenden Gründen um bis zu 10 v. H. überschritten 
werden, soweit die Uberschrcitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen 
Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. . 

1.3.1.2. Beruht_ die Uberschreitung· eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder 
Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des 
Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zu­
lässig .. 

1.3.2. Bei institutioneller Förderung dienen alle Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, 
eigene Mittel und Einnahmen) des Zuwendungsempfängers als Deckungsmittel für alle Aus­
gaben. Der Haushalts- oder ·Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stellen plan ist 
verbindlich, sowei.t bei der Bewilligung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Zuwendung darf 
nur entsprechend den Ansätzen des Haushalts- oder Wirtschaftsplans verwendet werden. 
Mittel eines Ansatzes können für Zwecke eines anderen Ansatzes verwendet werden, wenn 
dit~ Bewilligungsbehörde vorher zugestimmt (eingewilligt) hat. 

1.3.3. Ausgabereste sowie Rücklagen und Rückstellungen dürfen nur mit Einwilligung der Bewil~ 
ligungsbehörde gebildet werden. Dabei wird zugleich über die Deckung der Reste entschieden. 

1.3.4. Dürfen aus der Zuwendung auch Personal ausgaben geleistet werden, so darf der Zuwendungs­
empfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Bundesbe~ 
dienstete, soweit nicht bei der Bewilligung etwas anderes zugelassen worden ist. Dasselbe· 
gilt für die sächlichen Verwaltungsausgaben, die aus der Zuwendung geleistet werden 
dürfen. 

1.4. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.5. Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert oder abgerufen und verwendet werden, 
als sie für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszw·ecks benötigt wird. Im übrigen clliden 
die Bundesmittel wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.5.1. Bundesmittel, die zur Anteilfinanzierung bewilligt sind, können jeweils anteilig mit etwai­
gen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen. eigenen und sonstigen 
Mitteln des· Zuwendungsempfängers in Anspruch genommen werden. 

1.5.2. Bundesmittel, die zur Fehlbedarfsfinanzierung oder als Festbetrag bewilligt sind, dürfen erst 
in Anspruch genommen werden, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des 
Zuwendungsempfängers verbraucht sind, es sei denn, daß die Bewilligungsbehörde bei Fest­
betragsfinanzierung etwas anderes bestimmt hat. 

1.6. Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur geleistet werde·n, so­
weit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

1.7. Die Bewilligung der Zuwendung wird gegenstandslos, soweit die Voraussetzungen tür ihre Ver­
wendung entfallen, spätestens mit Ablauf des Bewilligungszeitraums. 

2. Nachträgliche Änderung der Ausgaben oder der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan oder in dem Haushalts- oder Wirt­
schaftsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel 
oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Bundeszuwendung, 

2 .. 1. wenn sie zur Anteilfinanzierung bewilligt ist, anteilig· mit etwaigen Zuwendungen anderer Zu­
wendungsgeber und den vorgesehenem eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers 

2.2. wenn sie zur Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt ist, um den vollen in Betracht kommenden Betrag; 
wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Bund als auch von einem Land durch Fehlbedarfs­
finanzi-erung gefördert, ist NI. 2.1 sinngemäß anzuwenden. 
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3. Eingehen finanzieller Verpilichtungen des Zuwendungsempfängers 

Finanzielle Verpflichtungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks, die zu einer Erhöhung der zuvten­
dung im lauf Emden Haushaltsjahr führen können, dürfen nur eingegangen werden, wenn die Bewil~ 
ligungsbehörde vorher zugestimmt hat. Entsprechendes gilt für Maßnahmen, die. zu zusätzlichen 
finanziellen Verpflichtungen in künftigen Haushaltsjahren führen können. 

4. Widerruf der Bewilligung, Rückzahlung der Zuwendung 

4.1. Die Bewilligung wird widerrufen, wenn der Zuwendungsempfänger die Zuwendung zu Unrecht, ins­
besondere durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, es sei denn, daß er den Grund nicht zu ver­
treten hat. Die Zuwendung ist unabhängig davon, ob sie bereits verwendet worden ist, unverzüglich 
in voller Höhe zurückzuzahlen. 

4.2. Die Zuwendung ist unverzüglich zurlickzuzahlen, 

4.2.1. soweit sie nicht ihrem Zweck entsprechend oder soweit sie unwirtschaftlich verwendet worden 
ist; eine nicht ihrem Zweck entsprechende Verwendung liegt auch vor, soweit die Zuwendung 
nicht alsbald nach dem Eingang für fällige Zahlungen verwendet wird, . 

4.2.2. soweit sie der Zuwendungsempfänger zuviel erhalten hat, weil nach der Bewilligung die in 
dem Finanzierungsplan oder in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan veranschlagten Gesamt­
ausgaben für den ZuwendungsZ\',eck sich ermäßigt haben, Deckungsmittel sich erhöht haben 
oder neue Deckungsmittel hinzugetreten sind, 

4.2.3. soweit sie bis zum Ende des Bewilligungszeitraums nicht verbraucht worden sind und die 
Bewilligungsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. 

Der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig davon, ob die Zuw.endung bereits verwendet worden· 
ist. 

4.3. Die Bewilligung kann widerrufen und die Höhe der Zuwendung kann neu festgesetzt, bereits aus­
gezahlte Beträge können zurückgefordert oder ihre weitere Verwendung kann untersagt oder die 
Auszahlung weiterer Beträge gesperrt werden, wenn 

4.3.1. der 2;uwendungsempfänger den Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß geführt hat oder 
nicht rechtzeitig vorlegt, 

4.3.2. sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze nicht eingehalten werden. 

4.3.3. Voraussetzungen für die Zuwendung sich geändert haben. 

4.4. Ansprüche nach NI. 4.1 und NI. 4.2.1 sind vom Auszahlungstag an, der Anspruch nach Nr.4.3 ist 
spätestens vom Tage des Widerrufs an mit 2 v. H. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
zu verzinsen. In den Fällen der NI. 4.2.1 und Nr. 4.3.3 entfällt die Zinspflicht, wenn der Zuwendungs-
empfänger . 

4.4.1. die Umstände, auf denen der Rückzahlungsanspruch des Bundes beruht, nicht zu vertreten hat 
.und die Rückzahlung innerhalb der von der Bewilligungsbehörde festgesetzten Frist leistet 
oder 

4.4.2. die Beträge, die vor Fälligkeit abgerufen wurden, ohne zwischenzeitliche Rückzahlung inner­
halb der von der Bewilligungsbehörde bestimmten Frist ihrem Zweck entsprechend eingesetzt 
hat; wird diese Frist überschritten, so beginnt die Zinspflicht für den gesamten zu früh abge­
rufenen Betrag vom Auszahlungstag an und endet insoweit mit Ablauf des Tages, der dem 
zweckentsprechenden Einsatz vorausgeht. 

4.5. Etwaige Zinsvorteile sind unbeschadet der Regelung in Nr.4.4 in jedem Falle entweder zu verein­
nahmen mit der Folge, daß sie den Zuwendungsbedarf mindern, oder herauszugeben. 

5. Vergabe von Aufträgen, Baumaßnahmen 

5.1. Beim Abschluß von Verträgen über Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung des Zuwendungs­
zwecks sind folgende Vorschriften insbesondere zu beachten: 

5.1.1. die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), 

5.1.2. die Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL), 

5.1.3. die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge anzuwendenden Richtlinien für die Bevorzugung 
bestimmter Gruppen von Persop.en und Unternehmen. 

5.2. Bei Baumaßnahmen sind zusätzlich die .Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu den Vorl. VV 
zu § 44 BHO (ZBau)' oder sonstige Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

5.3. Aufträge sollen in geeigneten Fällen an mittlere und kleine Unternehmen vergeben werden. 

6. Eigentums- und Verfügungsrechte an ilUS Zuwendungen beschafften Gegenständen 

6.1. An beweglichen Sachen, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen des 
Bundes beschafft (erworben oder hergestellt) werden, erwirbt der Zuwendungsempfänger Eigentum, 
sofern er nach der Zweckbestimmung Letztbegünstigter ist. Der Zuwendungsempfänger darf nach 

Nr.iI 
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Beendigung des Zuwendungszwecks nur mit Einwilligung der BewiI.ligungsbehörde über die Sachen 
verfügen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen der Bewilligungsbehörde diese Sachen dem Bund oder 
einem Dritten zu übereignen. 

6.2. Gehen Eigentumsrechte oder sonstige dingliche Rechte an Gegenständen nach besonderen Bewirt­
schaftungsgrundsätzen auf den Bund übe~, hat der' Zuwendungsempfänger q.iese Gegenstände für 
den Bund zu verwalten. 

6.3. Der Zuwendungsempfänger hat die ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwen­
dungen des Bundes beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 20 DM 
übersteigt, zu, inventarisieren. In dem Inventar sind' besonders zu kenrizeichnen 

6.3.1. die Gegenstände, die nach besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen in das Eigentum des 
Bundes übergehen, 

6.3.2. die Gegenstände, die in das Eigentum des Zuwendungsempfängers übergehen, wenn ihr 
Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 DM übersteigt. 

6.4. Der Zuwendungsempfänger hat die zu Lasten von Zuwendu!1gen beschafften Gegenstände für den 
Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Risiken für Schäden an diesen Gegen­
ständen dürfen zu Lasten des Bundes nur nach ,Maßgabe besonderer Bewirtschaftungsgruhdsätze ver­
sichert werden. 

7. Werlausgleich 

'Werden Gegenstände, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht' rückzahlbarer Zuwendungen beschafft 
worden sind, nicht mehr für den Zuwendungszweck verwendet oder wird über sie verfügt oder fallen 
die Voraussetzungen weg, unter denen die Zuwendung gewährt wurde, so ist an den Bund 'unverzüglich 
ein Wertau!igleidl zu leisten. 

8. Buchführung, Belege 

8.1. Die Kassen- und Buchführung sowie die Ausgestaltung der Belege sind entsprechend den Regeln 
der Bundeshaushaltsordnung und den jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften einzurichten, es 
sei denn, daß die Bücher nach den für Länder oder Gemeinden geHenden entsprechenden Vorschrif­
ten oder 'nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt werden oder m 
besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen Abweichendes bestimmt ist. 

8.2. Die Belege müssen ,die im Ges'chäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabe­
belege insbesondere 

8.2.1. den Zahlungsempfänger, 

8.2.2. den Grund der Zahlung, 

8.2.3. - soweit vorgeschrieben ,- die Art der Vergabe uhd das Zustandekommen des Preises, 

8.2.4. den :rag der Zahlung, 

8.2.5. den Zahlungsbeweis, . 

8.2.6. bei, zu Lasten von Zuwendungen beschafften Gegenständen den Verwendungszweck und den 
Vermerk über die Aufnahme in das Inventar (Nr.6.3). 

8.3. Soweit der Zugriff auf die Belege nicht anderweit ohne unverhältnismäßig großen' Arbeitsaufwand 
gewährleistet ist, sind sie kontenweise abzulegen. . 

8.4. AlIeJ:3elege sind vom Zuwendungsempfänger mit der Bescheinigung .,sachlich richtig und festges,tellt" 
oder einer gleichwertigen, für den Zuwendll,ngsempfänger anderweitig vorgesduiebenen Bescheini­
gung und mit der Unterschrift zu versehen. Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, daß die im Beleg 
enthaltenen Angaben sachlich und rechnerisch richtig sind, daß die Ausgabe notwendig war und daß 
nach denGrundsätz~n der Wirtschaftlichkeit und Spars~~keit verfahren worden ist. 

8.5. Zuwendungsempfänger, die ihre eigenen 'Mittel nach einem Haushaltsplan oder einem Wirtschafts­
plan bewirtschaften, haben die Zuwendungen in ihrer Rechnung, gegebenenfalls außerplanmäßig, 
nachzuweisen und i'hre Buchführung so zu gestalten, daß die Mittelverwendung anhand der Bücher 
und Belege geprüft werden kann. ' 

8.6. Bei Baurnaßnahmen ist die Buchführung'nach den .Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu den 
VorI. VV zu § 44 BHO (ZBau)" oder sonstigen Verwaltungsvorschriften auszurichten und die Füh-
rung von Baurechnungen sicherzustellen. ' 

9. Nachweis der Verwendung 

9.1. Die Verwendung der Zuwendung ist, wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt ist, innerhalb 
von zwei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des zweiten 
auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwen­
dungsnachweis). Ist der ZuwendungszweCk. nicht bis zum Ablauf des , Haushaltsjahres erfüllt, ist 
binnen zwei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in .diesem Jahr erhaltenen Mittel 
ein Zwischennachweis zu führen. 
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9.2 . .Der Verwendungsnachweis, der in der erforderlichen Anzahl einzureichen ist, besteht aus einem 
Sachbericht und einem zahienmäßigen Nachweis. 

9.3. In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie der erzielte Erfolg und seine Aus­
wirkungen darzustellen und im einzelnen zu erläutern. Dem Sachbericht sind die Berichte der be­
teiligten technischen Dienststellen beizufügen. War die Zuwendung zur institutionellen Förderung 
bestimmt, hat der Zuwendungsempfänger darüber hinaus seine gesamte Tätigkeit sowie die Höhe 
seiner gesamten Ausgaben und deren Deckung darzulegen. Tätigkeits-, Geschäfts- und Prüfungs­
berichte, etwaige Veröffentlichungen und dergldchen sind beizufügen. 

9.4. Der zahlen mäßige Nachweis muß unbeschadet der Regelung in Nr. 9.8 folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

9.4.1. Einnahmen und Ausgaben sind in zeitlicher Folge, in voller Höhe und voneinander getre{lnt 
nachzuweisen und ebenso zu gliedern wie in dem Finanzierungsplan oder in dem Haushalts­
oder Wirtschaftsplan. Dies gilt auch in den Fällen, in denen nach den Regeln der kaufmän­
nischen doppelten Buchführung gebucht wird. 

9.4.2. Soweit det'Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz­
steuergesetzes hat, sind nur die Entgelte. (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen. 

9.4.3. Aus d'em Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund~ und Einzelbetrag jeder 
Zahlung ersichtlich sein. Bei Zuwendungen für Investitionen ist zusätzlich für jede Einzelmaß­
nahme die kreisfreie Stadt oder der Kreis anz\lgeben, in dem die Einzelmaßnahme durchgeführt 
worden ist. 

9.4.4. Mit dem Nachweis sincl vorzulegen die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über 
die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen. Bucht der Zuwen­
dungsempfänger nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung, sind Bilanzen 
und Gewinn- und Verlustrechnungen - unter Umständ~n auch Kostenträgerrechnungen -
beiden Ausfertigungen des Nachweises beizufügen; zusätzlich kann die Bewilligungsbehörde 
eine Uberleitungsredmung auf Einnahmen und Ausgaben verlangen, soweit sie zur Prüfung 
des Verwendungsnachweises erforderlich ist. Die Bewilligungsbehörde kann auf die Vorlage 
der Belege verzichten. Der· Zuwendungsempfänger hat diese Belege vier Jahre nach Vorlage 
des Verw.endurlgsnachweises oder des von der Bewilligungsbehörde erklärten Verzichts aufzu­
bewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
besÜmmt ist. Innerhälb dieser Frist hat die Bewilligungsbehörde jederzeit das Recht, die 
Belege z':lr Prüfung' anzufordern oder sie an Ort und Stelle einzusehen. 

9.4.5. Bei einem Zwischennachweis genügt an Stelle des . zahlenmäßigen Nac.hweises eine nach Ein­
nahme- und Ausgabearten gegliederte summarische Zusammenstellung ohne Belege. 

9.4.6. Bei institutioneller Förderung muß der Nachweis sämtlicher Einnahmen (Zuwendungen, Lei­
stungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) und Ausgaben des Zuwendungsempfängers 
enthalten. 

9.4.7. War die Zuwendung zur Projektförderung bestimmt, muß sich der Nachweis auf alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene 
Mittel und Einnahmen) und Ausgaben erstrecken. 

9.5. Sind gleichzeitig für mehrere Einzelvorhaben Zuwendungen ' zur Projektförderung oder ist neben 
institutioneller Förderung auch eine Zuwendung zur Projektförderung bewilligt worden, so ist jede 
Zuwendung getrennt nachzuweisen. In jedem Falle sind in dem Verwendungsnachweis für die 
institutionelle Förderung die Zuwendungen zur Projektförderung nachrichtlich anzugeben. 

9.6. Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel auch an Dritte weiter­
leiten, muß er die Weitergabe davon abhängig machen, daß die empfangenden Stellen ihm gegen­
über Zwischen- und Verwendungsnachweise nach Nr. 9.1 bis Nr. 9.5 erbringen. Diese Nachweise 
sind dem Verwendungsnachweis nach Nr. 9.1 beizufügen. 

9.7. Für Baumaßnahmen ist der Verwendungsnachweis nach den "Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen 
zu den Vor!. VV zu § 44 BHO (ZBau)" oder sonstigen Verwaltungsvorschriftenzu führen. 

9.8. Nr. 9.4.1, Nr. 9.4.3 und Nr. 9.4.4 Satz 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn ein vereinfachter Ver­
wendungsnachweis zugelassen worden ist. In diesen Fällen ist die Ubereinstimmung der Beträge mit 
den Büchern und Belegen zu bescheinigen. 

10. Prüfung der Verwendung 

10.1. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die 
Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen sowie durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Er hat die Kosten einer Prüfung durch 
Beauftragte der Bewilligungsbehörde zu tragen, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. In den 
Fällen der Nr. 9.6 sind diese . Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszu­
bedingen. 

10.2. Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwen~ 
dungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ~hres Ergebnisses zu bescheinigen. 
Dies gilt nicht bei Zuwendungen des Bundes an ein Land. 

Nr.6 
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10.3. Der Bundesrechnungshof ist nach § 91 Abs. 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung berechtigt, bei dem 
Zuwendungsempfänger zu prüfen. Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirt­
schaftliche Verwendung. Sie kann sich auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Empfängers erstrecken, soweit es der Bundesrechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält. 
Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel auch an Dritte weiter­
leiten, so kann der Bundesrechnungshof auch bei diesen prüfen. Bei der Gewährung von Darlehen 
und anderen bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Leistungen kann der Bundesrechnungshof nach 
§ 91 Abs.3 der Bundeshaushaltsordnung bei dem Zuwendungsempfänger prüfen, ob er ausreichende 
Vorkehrungen gegen Nachteile für den Bund getroffen hat. 

11. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

11.1. Der Zuweridungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 
wenn 

11.1.1. er nach Vorlage des Finanzierungsplans oder des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von 
ihnen erhält oder wenn sich sonstige Änderungen der Finanzierung oder der zuwendungs­
fähigen Ausgaben ergeben, 

11.1.2. der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen, 

11.1.3. sich herausstellt, daß der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewiirigten Zuwendung nicht 
zu erreichen ist, 

11.1.4. die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge aus unvorhergesehenen Gründen nicht unmittel­
bar nach dem Eingang bei ihm verbraucht werden können, 

11.1.5. Gegenstände, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen des Bundes 
beschafft worden sind, nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht 
mehr benötigt werden oder wenn über sie verfügt werden soll, 

11.1.6. ein Konkurs-, Vergleichs- oder Zwangsvollstreckungsverfahren gegen ihn beantragt oder 
eröffnet wird. 

11 .2. Aus der Zuwendung auf Grund von Verträgen (z. B. Dienst- oder Werkverträge) geleistete Zahlun­
gen, z. B. für Gutachter, Dbersetzer, Unterrichtende, Vortragende und Sitzungsteilnehmer, sind dem 
für den Zuwendungsempfänger örtlich zuständigen Finanzamt mitzuteilen. Diese Mitteilungen 
können unterbleiben, wenn 

11.2.1. die Leistung erkennbar im Rahmen der regelmäßigen gewerblichen oder freiberuflichen 
Haupttätigkeit des Honorarempfängers erbracht wird oder 

11.2.2. die an eine Person auszuzahlenden Beträge im Einzelfall weniger als 100 DM und im 
Kalenderjahr weniger als 300 DM betragen. 

Die Mitteilungen sind für jeden Honorarempfänger getrennt zu fertigen. Sie können für ein 
Kalenderjahr gesammelt werden. 

11.3. Für umsatzsteuerliche Zwecke hat der Zuwendungsempfänger den Inhalt der Zuwendung dem zu­
ständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn er über den Verwendungsnachweis nach Nr.9 hinaus Ver­
pflichtungen zur Erfüllung von Aufgaben gegenüber dem Bund übernimmt oder im eigenen Namen 
erworbene Sachen und Rechte auf den Bund übertragen muß. 

12. Sonderregelungen für Zuwendungen an Gebietskörperschaften 

(Hier werden Sonderregelungen für Zuwendungen an Gebietskörperschaften eingefügt. Bis zum Inkraft­
treten dieser Sonderregelungen bleibt es bei den bisherigen Regelungen.) 

GMBl. 1971, S. 82 



Seite 98 GMBl.1971 
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